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Gesetz 
vom 20. September 2007 

über die Abänderung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, in der gel-
tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 1009a 

1) Handelt es sich beim Gewalthaber um eine Bank, eine Wertpapier-
firma oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, so darf er davon aus-
gehen, dass der Machtgeber ihm gegenüber auf die Herausgabe allfälliger 
von Dritten empfangener oder noch zu empfangender Gebühren, Provi-
sionen oder nicht in Geldform angebotener Zuwendungen (Zuwendun-
gen) sowie auf die Geltendmachung zivilrechtlicher Ersatzansprüche in 
Bezug auf diese Zuwendungen verzichtet hat, sofern: 
a) der Gewalthaber vor der Geschäftsbesorgung seinen Offenlegungs-

pflichten korrekt nachgekommen ist; und 
b) der Machtgeber nach erfolgter Offenlegung das Geschäft ausführen 

lässt. 
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2) Der Gewalthaber ist verpflichtet, den Machtgeber auf die Rechts-
folgen nach Abs. 1, z.B. in den Allgemeinen oder anderen vorformulier-
ten Geschäftsbedingungen, hinzuweisen. 

§ 1489a 

Jede Entschädigungsklage im Zusammenhang mit der Besorgung von 
Finanzdienstleistungsgeschäften eines von der FMA bewilligten Finanz-
intermediärs verjährt in drei Jahren von der Zeit an, zu welcher der Schade 
und die Person des Beschädigers oder Ersatzpflichtigen dem Beschädig-
ten bekannt wurde, jedenfalls jedoch in zehn Jahren ab dem Zeitpunkt, in 
welchem das Geschäft besorgt worden ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 20. September 2007 
über die Abänderung des Bankengesetzes in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


